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klommen, bie man ihm p geben Wittens war, fo löft man
bie Sotlpng an btefem Drte wieber mittelft beS ^tngerS,
um baS iibel gelötbete ©tiicf tn bie richtige Sage p bringen.

2BiH man bie ßöthung reefit banerbaft machen, fo miiffen
bie Komplotten angefeuchtet werben unb fid) überall gleich

anfcfjliefjen. SDÎit jebem gangenbtucf rücft man nur baS SSIatt

ein wenig weiter, both fo, bafj ber lepte drucf immer ein

Wenig ben oorbergebenben mit trifft. Stuf biefe Strt erweicht
bie Kibe ber3nttge baS Korn in Berhinbung mitbem SSBaffer,

weldjeS ficb in bie Qwifdbenräume ber Söthung gefept bat
unb macht aus beiben ©iitclen ein fefteS ®ange§.

die ©puren ber Sötbung werben mittelft ©ct)abe= ober

Bolireifens entfernt.
Um bem gelötbeten Kam bie ißotitur .311 geben, bebient

man fidt» eines BiilberS aus 4 ^betten ungetöfcbten galls,
welchen man jahrelang aufbewahrt hatte unb bem man, um
ihm bie fÇettigfeit p nehmen, noch einen Scheit gebrannte
©teintobtenerbe gufe^t.

der ©rttnb ber weiften 0arbe beS Koro? ift in ben bap
auSfortirten Weisen Kölnern 3U fueben, feine 2Durcf)fi<htig£eit
aber in ber dünne ber platten.

(Sine befonbere ©efdjicllicftlett erforbert eS, bem K»rn eine

balbrunbe ober runbe jÇorm 3U geben unb ift biefeS 3Serfaf>=

ren mehreren ©chwierigteiten unterworfen. Um 3. S3, eine

BalttSaterne, welche eine aus swei Kalhfugeln beftebenbe

Sigur btlbet, bie ineinanber gefctjobert finb unb beren Otänber

ftch gegenüber liegen, berpftetfen, muffen bie Korntafeln basu
nach Bappenmobeffen 3ugefc£)nitten unb über einem Sopf Pon

hartem §o!ge gewölbt werben. das Berfaftren, biefe Korn»
ftücte aneinanber 3U tötben, ift baS eben gelehrte.

(Sin neitcê optifdjeS (§ïaê.
SBie ber „Sron" berichtet, wirb fett lurjem in ©chtoeben

ein neues SSerfabren in ber ©laSfabrtlation 31er Stnwettbung
gebracht. daS feinfte, burchfidjtigfte ©las würbe bislang ans
fechS oerfeftiebenen SBeftanbtbeilen gemilcht, nach bem neuen
SSerfabren fdjmilgt man oiergehn dljeile unb bauptfäcblich
BhofPhor unb Bor jufammen, welche leftteren beiben ©toffe
niemals in ber ©laSfabrifation üermanbt würben. das neue
©laS ift abfolut burchfidftig, fehl' hart unb nimmt eine bor»

3Üglicbe SjSolitur an. die werfhbottfte ©igenfdjaft beSfelbeit

liegt aber barin, baft barauS hergefteHte Stnfen nicht bie

©peltrattinien an ihrem Banb seigen, wie bie aus jebem
anberen ®laS angefertigten. das BergröfterungSbermögen
ber üblichen Btifrofloplinfen erftreeft fid; bis 3U böchftenS
V400000 dheile eines 3otteS, Sinfen Don bem neuen
©lafe ermöglichen bagegen bas ©rïennen bon V204700000

dheilen eines 3otteS. BMcfte Umwäftpngen biefe ©tgen=

fhaften beS neuen ®lafeS auf bem ©ebiete ber Dptil her»

borrufen werben, liegt auf ber Kaub, in erfter Dteibe aber
Wirb ben SBiffenfchaften ein Kilf^mittel geboten, welches

jeftt noch bon ungeahntem äßertfte für bie epperimentirenbe
Sßbhfif fein wirb. — dergleichen befonberS für Kerftetturig
optifeber Snftrmnente werthbolle neue ©laSforteit werben

fdbon feit mehreren Sahren in bem ©laStedjnifcften Sabora»
torium bon ©hott unb ©enoffen in Sena ergeugt, unb eS

bürfte bemnach biefer beutfehjen Slnftalt ber Borrang in ber

©rfinbung beS neuen ©lafeS gebühren.

UmDeïfûItnafdjitten für (ölafcreieit ic.
3Bir haben in einer früheren Kummer b. SSI. ©elegen»

heit genommen, auf eine KolsbearbeitungSmafchine bon be=

fonberS praftifcher unb bortljeilhafter Befchaffeitheit hinsuweifen,
welche ftch für Biotorenbetrieb in ©lafereien, aber auch für
Kolsbearbeitung in Bau» unb Btöbeliifcftlereien borsüglich

eignet unb als llnioerfalmafchine in genannten Setrieben
unentbehrlich 3U werben berfpriebt. Sn3Wifchen ift eS bem

fÇabrilanten Otto driebe in ©otha gelungen, ber Sonftrul»
tion burch wefeniliche Berbefferungen noch erhöhte SeiftuugS»
fähigfeit 3U ertheilen unb eS ift befonberS bie Anbringung
einer Sanglochfraife h^orjuheben, woburh bie Btafcftine
noch bebeutenb an oielfeitiger AnwenbungSfähigleit gewinnt.
Su ihrer jeftigen Befdjaffenheit ift bie Arbeitsteilung ber

Btafchine eine gan3 erftaunliche ; man ïantt bamit in oerhält»
niftmäftig furger 3eit fämmtlidje 3U einem jjjfenfter erforber»
liehen Kölser genau gufchiteiben, wtnfelig nach Breite unb
diele hobeln, fälsen, fehlen, fcftliften wob gapfen, ebenfo fönnen
alle ©orten Sehlleiften hergefteüt unb baS graifen unb

fehlen gebogener unb audi geraber Kölger ausgeführt Werben.

daS Aufreifjen ber Kölker ift überflüffig, beSgleichen baS

fcharfe Aufreihen nach bem AuShobeln, Sangen, ©djlifeen
unb 3apfen. die Sonftruftion unb Anorbnung aller Betriebs»
theile ift fo originell unb finnreidj, bie dhätigfeit ber Bia»
fdjine fo guberläfftg unb otelfeitig, bah fie nicht berfeljten
wirb, fich in ben betheiligten greifen Beifall unb Anerlenn»

ung 3U erwerben, die Btafchine ift bereits in zahlreichen
©laferwerfftätten mit ©rfolg im Betriebe, fo bei ben Karren
6. d. ©chmerbauch in ©rfurt, Aug. Kaftlft in ®otha, 2Btl»

heim diefee in Kalle a. ©., Blüdjerftr. 2 u. a. m. unb
fann fowohl hin als bei bem fÇabrifanten in ©otha befidj»

tigt werben.

Stfjiueijer. irftnbuitg§» unb OJtufterfdjutj.
die folgenben 3 Bereine ber ©tabt @t. ©allen: ,,@e»

werbe=Berein, Subuftrie-Berein unb ©rfinbungS» unb Btufter»
fchußberein" haben nach grünblicEjer SBefprec^ung berbegüglichen
Btaterie in mehreren einseinen ©ptrafipungen unb ©efammtfiftun»
gen ein ©treiben folgenben SnhaltS an bie ftanberäthli ch e

Sommiffion für ©dps ber ©rfinbungen, Btufter unb Bio»
bette in Bern abgefanbt:

©ine am 15. Alat ftattgefunbene Bevfainmtung oon Alitgtie»
bevn fotgenber Bereine: ®ecuerbe=Beretn, Snbujtriè«Berein, Srfiu=
bungS« unb Al*fterfchup=Berein hat ben bunbe§rätt)ttchen ©ntnmrf
für ein BunbeSgefep, betreffb. bie gewerblichen Aîufter unb Alo»
bette, einer Bejprecpung unb Brüfang unterzogen, dabei finb
einige AbänberungSoorjchläge formutirt unb mit ©timmenmetirtjeit
aboptirt loorben, cuelcpe mir Sbnen jur gefl. Berüctficfjtigung uor=
jutegen unb p empfehlen un§ ertauben.

Art. 29: „durch biefeS ©efetc roerben bie in beit ftantonen
gettenben Bestimmungen aufgehoben". 2Sir fcfjtagen bor

p fagen: Sn ben gantonen gettenben „cjefegtichen" Beftimmungen.
dte§ nur pr Berbeutltchung, ber öinn fott unoeränbert btei«

ben. doch Wirb biefe ©infehattung begrünbet im tjMnweiS auf
ben SRufterfchup, ber im oftfdjmeij. @tic!erei=33erhanb eingeführt ift.
diefer ©chup tann fethftoerftanbtich für bie Acitgtieber beä Ber«
banbeS, bie auf bie Statuten perpftichtet finb, beftepen bteiben.
SBir möchten aber bafür forgen, bafj nidjt etroa Scmanb au§ bem

Art. 29 tjerauStefe, bie oom ©tidereioerbanb ertaffenen Beftimmun«
gen feien nun aufgehoben.

Art. 27. SSir machen barauf aufmertfam, b'afj nach bem SBort«
taut be§ ©ntmurfeê mit bem AuSbrud „Buntbructerei" mehr 3n«
buftriejroeige umfaßt roerben, atS betanntermaßen bamit beabfieß«

tigt roirb. Unter Buntbructerei tonnte man 3. B. auch etroa bie
dapetenbrueferei oerfteßen, wäßrenb wirtlich nur bie im fianton
©tavuS betriebene ffeugbrueferei gemeint ift. Slattunbrucferei für
Buntbructerei würbe eßer at» ptreffeub erfcheinen.

3m Uebrigen gibt biefer Art. 27, tautenb : „©inftroeiten, unb
fo lange e§ bie fölefjrheit ber StUcrcffcuten nießt oertangt, roerben
bie Beftimmungen beS Portiegenben ©efepeê auf bie Buntbructerei
nicht angeroenbet", naß feiner denbenj unb feinem 3rßatt Antaß
ju bem ©efuße, baß berfetbe geftrißen roerben fott.

Bei ber BottSabftimmung am 10. 3"K ®. P- ift betanntliß
allgemein über eilte Aenberung ber BunbeSoerfaffung abgeftimmt
Worben, rooburß ber Bunb baS Beßt pr ©rlaffung eine® ©efepe®
betreffenb ben ©ßuß ber ©rfinbungen, ber Aiufter unb Alobette
hetommen ßat.

Bon einer AuSnaßme betreffb. bie ®tarner«dructerei ober
„Buntbructerei" ift nißt§ ermähnt, alfo auß teine Auänaßme he«

fßtoffen roorben. daß nun eine einzelne Sttöuftrie oom ©ßup
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bekommen, die man ihm zu geben willens war, so löst man
die Löthung an diesem Orte wieder mittelst des Fingers,
um das übel gelöthete Stück in die richtige Lage zu bringen.

Will man die Löthung recht dauerhaft machen, so müssen
die Hornplatten angefeuchtet werden und sich überall gleich

anschließen. Mit jedem Zangendruck rückt man nur das Blatt
ein wenig weiter, doch so, daß der letzte Druck immer ein

wenig den vorhergehenden mit trifft. Auf diese Art erweicht
die Hitze der Zange das Horn in Verbindung mit dem Wasser,
welches sich in die Zwischenräume der Löthung gesetzt hat
und macht aus beiden Stücken ein festes Ganzes.

Die Spuren der Löthung werden mittelst Schabe- oder

Polireisens entfernt.
Um dem gelötheten Horn die Politur zu geben, bedient

man sich eines Pulvers aus 4 Theilen ungelöschten Kalks,
welchen man jahrelang aufbewahrt hatte und dem man, um
ihm die Fettigkeit zu nehmen, noch einen Theil gebrannte
Steinkohlenerde zusetzt.

Der Grund der weißen Farbe des Horns ist in den dazu

aussortirten weißen Hörnern zu suchen, seine Durchsichtigkeit
aber in der Dünne der Platten.

Eine besondere Geschicklichkeit erfordert es, dem Horn eine

halbrunde oder runde Form zu geben und ist dieses Versah-
reu mehreren Schwierigkeiten unterworfen. Um z. B. eine

Ball-Laterne, welche eine aus zwei Halbkugeln bestehende

Figur bildet, die ineinander geschoben sind und deren Ränder
sich gegenüber liegen, herzustellen, müssen die Horntafeln dazu
nach Pappenmodellen zugeschnitten und über einem Kopf von
hartem Holze gewölbt werden. Das Verfahren, diese Horn-
stücke aneinander zu löthen, ist das eben gelehrte.

Ein neues optisches Glas.
Wie der „Iron" berichtet, wird seit kurzem in Schweden

ein neues Verfahren in der Glasfabrikation zur Anwendung
gebracht. Das feinste, durchsichtigste Glas wurde bislang aus
sechs verschiedenen Bestandtheilen gemischt, nach dem neuen
Verfahren schmilzt man vierzehn Theile und hauptsächlich
Phosphor und Bor zusammen, welche letzteren beiden Stoffe
niemals in der Glasfabrikation verwandt wurden. Das neue
Glas ist absolut durchsichtig, sehr hart und nimmt eine vor-
zügliche Politur an. Die werthvollste Eigenschaft desselben

liegt aber darin, daß daraus hergestellte Linsen nicht die

Spektrallinien an ihrem Rand zeigen, wie die aus jedem
anderen Glas angefertigten. Das Vergrößerungsvcrmögen
der üblichen Mikroskoplinsen erstreckt sich bis zu höchstens
Vávoooo Theile eines Zolles, Linsen von dem neuen
Glase ermöglichen dagegen das Erkennen von Vso«ooooo

Theilen eines Zolles. Welche Umwälzungen diese Eigen-
schaften des neuen Glases auf dem Gebiete der Optik her-
vorrufen werden, liegt auf der Hand, in erster Reihe aber
wird den Wissenschaften ein Hilfsmittel geboten, welches
jetzt noch von ungeahntem Werthe für die experimentirende
Physik sein wird. — Dergleichen besonders für Herstellung
optischer Instrumente werthvolle neue Glassorten werden
schon seit mehreren Jahren in dem Glastechnischen Labora-
torium von Schott und Genossen in Jena erzeugt, und es

dürste demnach dieser deutschen Anstalt der Vorrang in der

Erfindung des neuen Glases gebühren.

Universalmaschinell für Glasereien lc.
Wir haben in einer früheren Nummer d. Bl. Gelegen-

heit genommen, auf eine Holzbearbeitungsmaschine von be-

sonders praktischer und vortheilhafter Beschaffenheit hinzuweisen,
welche sich für Motorenbetrieb in Glasereien, aber auch für
Holzbearbeitung in Bau- und Möbeltischlereien vorzüglich

eignet und als Universalmaschine in genannten Betrieben
unentbehrlich zu werden verspricht. Inzwischen ist es dem

Fabrikanten Otto Triebe in Gotha gelungen, der Konstruk-
tion durch wesentliche Verbesserungen noch erhöhte Leistungs-
fähigkeit zu ertheilen und es ist besonders die Anbringung
einer Langlochfraise hervorzuheben, wodurch die Maschine
noch bedeutend an vielseitiger Anwendungsfähigkeit gewinnt.
In ihrer jetzigen Beschaffenheit ist die Arbeitsleistung der

Maschine eine ganz erstaunliche; man kann damit in verhält-
nißmäßig kurzer Zeit sämmtliche zu einem Fenster erforder-
lichen Hölzer genau zuschneiden, winkelig nach Breite und
Dicke hobeln, fälzen, kehlen, schlitzen und zapfen, ebenso können
alle Sorten Kehlleisten hergestellt und das Fraisen und
Kehlen gebogener und auch gerader Hölzer ausgeführt werden.
Das Aufreißen der Hölzer ist überflüssig, desgleichen das
scharfe Aufreißen nach dem Aushobeln, Längen, Schlitzen
und Zapfen. Die Konstruktion und Anordnung aller Betriebs-
theile ist so originell und sinnreich, die Thätigkeit der Ma-
schine so zuverlässig und vielseitig, daß sie nicht verfehlen
wird, sich in den betheiligten Kreisen Beifall und Anerkenn-

ung zu erwerben. Die Maschine ist bereits in zahlreichen
Glaserwerkstätten mit Erfolg im Betriebe, so bei den Herren
C. T. Schmerbanch in Erfurt, Aug. Hatzky in Gotha, Wil-
Helm Dietze in Halle a. S., Blücherstr. 2 u. a. m. und
kann sowohl hier als bei dem Fabrikanten in Gotha besich-

tigt werden.

Schweizer. Erfindungs- und Musterschutz.
Die folgenden 3 Vereine der Stadt St. Gallen: „Ge-

werbe-Verein, Industrie-Verein und Erfindungs- und Muster-
schutzverein" haben nach gründlicher Besprechung der bezüglichen
Materie in mehreren einzelnen Extrasitzungen und Gesammtsitzun-

gen ein Schreiben folgenden Inhalts an die ständeräthli ch e

Kommission für Schutz der Erfindungen, Muster und Mo-
delle in Bern abgesandt:

Eine am IS. Mai stattgefundene Versammlung von Mitglie-
dern folgender Bereine: Gewerbe-Verein. Industrie-Verein. Erfin-
dungs- und Mtlsterschutz-Berein hat den bundesräthlichen Entwurf
für ein Bundesgesetz, betreffd. die gewerblichen Muster und Mo-
delle, einer Besprechung und Prüfung unterzogen. Dabei sind

einige Abänderungsvorschläge formulirt und mit Stimmenmehrheit
advptirt worden, welche wir Ihnen zur gefl. Berücksichtigung vor-
zulegen und zu empfehlen uns erlauben.

"Art. 23: „Durch dieses Gesetz werden die in den Kantonen
geltenden Bestimmungen aufgehoben". Wir schlagen vor
zu sagen: In den Kantonen geltenden „gesetzlichen" Bestimmungen.

Dies nur zur Verdeutlichung, der soinn soll unverändert blei-
ben. Doch wird diese Einschaltung begründet im Hinweis auf
den Musterschutz, der im ostschweiz. Stickerei-Verband eingeführt ist.
Dieser Schutz kann selbstverständlich für die Mitglieder des Ber-
bandes, die auf die Statuten verpflichtet sind, bestehen bleiben.
Wir möchten aber dafür sorgen, daß nicht etwa Jemand aus dem

Art. 29 herauslese, die vvm Stickereiverband erlassenen Bestimmun-
gen seien nun aufgehoben.

Art. 27. Wir machen darauf aufmerksam, daß nach dem Wort-
laut des Entwurfes mit dem Ausdruck „Buntdruckerei" mehr In-
dustriezweige umfaßt werden, als bekanntermaßen damit beabsich-
tigt wird. Unter Buntdruckerei könnte man z. B. auch etwa die
Tapetendruckerei verstehen, während wirklich nur die im Kanton
Glarus betriebene Zeugdruckerei gemeint ist. Kattundruckerei für
Buntdruckerei würde eher als zutreffend erscheinen.

Im Uebrigen gibt dieser Art. 27, lautend: „Einstweilen, und
so lange es die Mehrheit der Interessenten nicht verlangt, werden
die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes auf die Buntdruckerei
nicht angewendet", nach seiner Tendenz und seinem Inhalt Anlaß
zu dem Gesuche, daß derselbe gestrichen werden soll.

Bei der Volksabstimmung am 10. Juli a. p. ist bekanntlich
allgemein über eine Aenderung der Bundesverfassung abgestimmt
worden, wodurch der Bund das Recht zur Erlassung eines Gesetzes
betreffend den Schutz der Erfindungen, der Muster und Modelle
bekommen hat.

Von einer Ausnahme betreffd. die Glarner-Druckerei oder
„Buntdruckerei" ist nichts erwähnt, also auch keine Ausnahme be-
schloffen worden. Daß nun eine einzelne Industrie vom Schutz
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ber 5Kufter (unb ÏRobelle) ausgenommen werben foil, erfdjeint un»
begreiflieg. ©S mögen nod) bei nnbern Snbuftrieen manege 58e»

tgeiligte fein, hie lieber ben ©cgug für bie Wufter nidjt wollten,
bte, beutlidfer gefagt, "auf baS „SRecgt" ber tRadjagmung nicljt gerne
oerjiditen. ®aS ©efeg roirb aber für biefe and) gelten unb mürbe
eS auffaitenb uitb unfonfequent erfcgeinen, menu man in uitferm
Sanb ein ©efeg erlaffen wollte, toeldjeS — analog ben Snftitutio»
nen anberer Kulturftaaten— ba§ inbuftrielle ©igentgum fd)iigen,
ben ©cgug jebocl) nidft alien Qnbuftrien angebeigen laffen mürbe.
9)îag man im ©cgug ber ÏRufter eine natürliche unb notgroenbige
©icgerftellitng be§ ©igentgumS ober aber nur ein (äftigeS Jptnber»
nifj für bie pluSübung geroiffer bequemer ©efcgaftSpraftifen erblit»
ten, fo ift geroifj ein beraptigeS ©efeg, baS bie einen oerpflidjtet
unb für bie aitbern nicht jur Slnmenbung fommt, mit bem ©runb*
fag ber ©leicij^eit 2111er oor beut ©efege nicgt oerträglicg. Sa®
eiitfadjfte DiecgtSgefügl mürbe burd) ein berartigeS ©efeg oerlegt.
©S fönnte nad) nnferer SReinung itid)t uorn ©Uten fein, menn ein
©efeg in Kraft treten foHte, baS eine fotdje 2luSnagme macgt unb
baS 5grinzip, meldjem eS überhaupt feine ©ntftegung oerbanft unb
bem eS ©eltung jit oerfcgaffen berufen ift, rotllfürltcg preisgegeben
mürbe. ®iefe ©rünbe allein feilten, abgefeben Oonben Konfequenjett,
bie fid) ergeben mürben unb bie mir noct) berühren werben, jum
gattenlaffe.n beS 21rt. 27 beftimmen.

3n ben Konfequenjen, melcge bttreg Schaffung einer 2tuSnagme»
ftellung für eine gemiffe ijnbuftrie fid) ergeben, fönnte nadf unferer
äReiitung aueg eine ernftlicge ©efagr für bie Ü6rigen Snimftrieen
liegen. SBie befannt, gat ber ÏRufterfcgug nur ÜBebeutuug unb
SSirlfamfeit, menn er bie ju fcljügenben gabrifanten oorSRacgagm»

ungen niefft nur im eigenen Sanbe, fonbern aueg in ben unS um»
gebenben Säubern fieffer ftellt. ©in gefeplicger SRufterfcgug, ber

nur in ber ©cgweij jur Sin menbung fommen mürbe, fönntej. 58.

allerbingS bie ©tidereifabrifanten oor ben iRacgagmungen igrer
5Rad)barn fegügen, niegt aöer oor bent „Kopiren" burd) bie Kon»
furrenten in ©aegfett, g-ranfreieg, ßefterreidi, Stalien. 3n biefen
Sänbern ftegen jaglreicge ©tiefmafeginen, beren 5ßrobufte bureg bie
beftegenben ©cgttggölle eine beoorjugte ©teHuttg gaben. Sollte man
ttun nicgt bttreg internationale Konoentionen ben gegenfeitigen
©cgug ber SRufter ttnb Wobelle oereittbaren tonnen, fo märe in
oielen gälten ber gefeglicge ©cgug, ben bie giefigen gabrifanten
für igre SRufter erlangen tonnten, faft ober ganj roertgloS. ©S

barf aber fegr bezweifelt roerben, ob bie ^Regierungen ber uttS um»
gebenben Sänber ju einer Konoention, bie auf ©egenfeitigteit be»

rügen foil, jutn ©cguge ber Wufter Jpanb bieten wollen, fo mie fie
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der Muster (und Modelle) ausgenommen werden soll, erscheint un-
begreiflich. Es mögen noch bei andern Jndustrieeu manche Be-
theiligte sein, die lieber den Schutz für die Muster nicht wollten,
die, deutlicher gesagt, 'auf das „Recht" der Nachahmung nicht gerne
verzichten. Das Gesetz wird aber für diese auch gelten und würde
es auffallend und unkousequeut erscheinen, wenn man in unserm
Land ein Gesetz erlassen wollte, welches — analog den Jnstitutio-
nen anderer Kulturstaaten — das industrielle Eigenthum schützen,
den Schutz jedoch nicht allen Industrien angedeihen lassen würde.
Mag man im Schutz der Muster eine natürliche und nothwendige
Sicherstelluug des Eigenthums oder aber nur ein lästiges Hinder-
niß für die Ausübung gewisser bequemer Geschäftspraktiken erblik-
ken, so ist gewiß ein derartiges Gesetz, das die einen verpflichtet
und für die andern nicht zur Anwendung kommt, mit dem Grund-
satz der Gleichheit Aller vor dem Gesetze nicht verträglich. Das
einfachste Rechtsgefühl würde durch ein derartiges Gesetz verletzt.
Es könnte nach unserer Meinung nicht vom Guten sein, wenn ein
Gesetz in Kraft treten sollte, das eine solche Ausnahme macht und
das Prinzip, welchem es überhaupt seine Entstehung verdankt und
dem es Geltung zu verschaffen berufen ist, willkürlich preisgegeben
würde. Diese Gründe allein sollten, abgesehen von den Konsequenzen,
die sich ergeben würden und die wir noch berühren werden, zum
Fallenlassen des Art. 27 bestimmen.

In den Konsequenzen, welche durch Schaffung einer Ausnahme-
stellung für eine gewisse Industrie sich ergeben, könnte nach unserer
Meinung auch eine ernstliche Gefahr für die übrigen Industrie»!
liegen. Wie bekannt, hat der Musterschutz nur Bedeutung und
Wirksamkeit, wenn er die zu schützenden Fabrikanten vor Nachahm-
ungen nicht nur im eigenen Lande, sondern auch in den uns um-
gebenden Ländern sicher stellt. Ein gesetzlicher Musterschutz, der

nur in der Schweiz zur Anwendung kommen würde, könnte^z. B.
allerdings die Stickereifabrikanten vor den Nachahmungen ihrer
Nachbarn schützen, nicht aber vor dem „Kopiren" durch die Kon-
kurrenten in Sachsen, Frankreich, Oesterreich, Italien. In diesen
Ländern stehen zahlreiche Stickmaschinen, deren Produkte durch die
bestehenden Schutzzölle eine bevorzugte Stellung haben. Sollte man
nun nicht durch internationale Konventionen den gegenseitigen
Schutz der Muster und Modelle vereinbaren können, so wäre in
vielen Fällen der gesetzliche Schutz, den die hiesigen Fabrikanten
für ihre Muster erlangen könnten, fast oder ganz werthlos. Es
darf aber sehr bezweifelt werden, ob die Regierungen der uns um-
gebenden Länder zu einer Konvention, die auf Gegenseitigkeit be-
ruhen soll, zum Schutze der Muster Hand bieten wollen, so wie sie

gewahr werden, daß die Muster der Buntdruckerei, eine z. B. in
Deutschland sehr bedeutende Industrie, trotz eines schweizerischen
Gesetzes zum Schutz der Muster, nach wie vor der Nachahmung
preisgegeben sein sollen!

Wir richten nun das ergebene Gesuch an Sie, Tit.! Sie
möchten in Würdigung der angeführten Gründe dem h. Stände-
rathe die Streichung des Art. 27 beantragen.

(Unterschriften).

Wir zweifeln nicht daran, daß diesem Gesuche der Ver-
treter der schweiz. Hauptindustrie höhern Orts die volle Be-
achtung geschenkt werden wird.

P Graveur Cduard Durussel.
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DurussAschen
Festmedaillen gehören die beiden des letzten eidgen. Schützen-
festes in Bern, deren Revers- und Avers-Bild wir zur Er-
rinnerung an den verstorbenen Schweizer Künstler in heutiger
Nummer zum Abdruck bringen.

Vereinswesen.
Der schweizer. Gewcrbeverein hielt letzten Sonntag in

Zug seine ordentliche Delegirtenversammlung ab und wählte
nach Erledigung der jährlichen Vereinsgeschäfte an Stelle
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